
 
 
 

NIEDERSCHRIFT 
über die am  

Dienstag, dem 30. September 2025 um 19:00 Uhr  

im Großen Sitzungssaal des Rathauses in Reichenau stattgefundene 

4. Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2025 

Die Sitzung ist öffentlich. 

Beginn: 19.00 Uhr Ende: 21.35 Uhr 
 
Erschienen sind: 
 Bgm. Johann Döller 
 Vzbgm Mag. Michael Sillar 
 GGR Friederike Przibil 
 GGR Mag. Johannes Ledolter 
 GGR Ing. Michael Adlboller 
 GGR Oliver Kobald 
 GR  Josef Erlach 
 GR Christian Zachauer 
 GR Bernd Scharfegger 
 GR Johannes Ribeiro da Silva 
 GR Hannes Stoier 
 GR Ulrike Marvan 
 GR Johannes Gschaider 
 GR Walter Loibl 
 GR Franz Tisch 
 GR Marco Weitzbauer 
 GR Mag. (FH) Renate Buchner 
 GR Herbert Weinzettl 
 GR Johann Budin 

 

Entschuldigt sind abwesend:    GR Ing. Christian Blazek 
     GR Jessica Langeder   
 
Unentschuldigt sind abwesend: XXXXX 
 

Protokollführer: Philipp Stummer, Amtsleiter-Stv. 

 

Bürgermeister Johann Döller, als Vorsitzender, begrüßt die anwesenden Mitglieder des Gemeinde-

rates, stellt die Beschlussfähigkeit fest, legt die Tagesordnung vor und erklärt die Sitzung um 

19.00 Uhr für eröffnet. 
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Vor Eingang in die Sitzung ersucht Bürgermeister Döller um eine Gedenkminute für den vorige 

Woche verstorbenen ehemaligen Gemeinderat Josef Uher.  

Wir mögen in einem kurzen Augenblick der Stille innehalten und dem Verstorbenen gedenken.  

Alle Anwesenden erheben sich und es kehrt Stille ein. 

Der Bürgermeister bedankt sich für die Kundgebung.  
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Vor Eingang in die Tagesordnung bringt GR Budin folgenden Dringlichkeitsantrag ein: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag: Der Angelegenheit möge die Dringlichkeit zuerkannt und diese unter Punkt 1.14. be-

handelt werden. 

Beschluss: Mit einer Gegenstimme – GR Budin – abgelehnt.  
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Vor Eingang in die Tagesordnung bringt GR Budin einen weiteren Dringlichkeitsantrag ein: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GR Loibl verlässt um 19:16 die Sitzung.  
 

Antrag: Der Angelegenheit möge die Dringlichkeit zuerkannt und diese unter Punkt 1.14. be-

handelt werden. 

Beschluss: Mit einer Gegenstimme – GR Budin – abgelehnt.  

GR Loibl erscheint um 19:17 wieder zur Sitzung. 
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1. GEMEINDERATSANGELEGENHEITEN – ÖFFENTLICHER TEIL: 
 

1.1. NACHTRAGSVORANSCHLAG 2025 
 

 

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Vizebürgermeister Mag. Sillar und dieser erläutert wie folgt: 

ausgehend von den Anforderungen der im Voranschlag 2025 nicht vorhersehbaren Projekte, welche 

während des laufenden Haushaltsjahres 2025 an die Gemeinde herangetragen wurden bzw. aufge-

treten sind, ist die Erstellung eines Nachtragsvoranschlages notwendig und wird dieser vorliegende 

Entwurf des 1. Nachtragsvoranschlages 2025 den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. 

 

Details: 

Folgende Projekte sind in den 1. Nachtragsvoranschlag 2025 aufgenommen worden: 

Projekt Nr. 1000048 Tonanlage Schloss Reichenau  € 35.000,00 

Projekt Nr. 1000049 Preinerbach Sanierung nach Hochwasser  € 100.000,00 

Projekt Nr. 1000480 Hilfslöschfahrzeug 2 für FF Edlach  € 387.000,00 

  in Summe sohin Einnahmen/Ausgaben  € 522.000,00 

 

Diese Projekte belasten den Haushalt nicht in vollem Umfang, da für die Finanzierung Zuschüsse und 

Förderungen geltend gemacht werden können.  

 
Die Beschlüsse über die Durchführung inkl. der Finanzierung der angeführten Projekte werden in den 

Gemeindegremien gesondert gefasst. 

Der Ergebnishaushalt verändert sich wie folgt: 

Einnahmen: 

MVAG 21 Summe Erträge im Voranschlag 2025  €  8.972.100,00 

  Erhöhung im 1. NTVA 2025 + € 256.000,00 

  Summe Erträge inkl. 1. NTVA 2025  € 9.228.100,00 

 

Ausgaben: 

MVAG 21 Summe Ausgaben im Voranschlag 2025  €  8.972.100,00 

  Erhöhung im 1. NTVA 2025 + € 256.000,00 

  Summe Ausgaben inkl. 1. NTVA 2025  € 9.228.100,00 

 

Haushaltspotential: 

Das Haushaltspotential ist die Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wie-

derkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und 

Verbindlichkeiten. 
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Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit der Ge-

meinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und 

Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz. 

 

Das positive Haushaltspotential laut Voranschlag 2025 verändert sich im 1. NTVA 2025 wie folgt: 

  HH-Potential laut Voranschlag 2025 + € 527.900,00 

  Reduzierung laut 1. NTVA 2025 - € 227.592,82 

  HH-Potential laut 1. NTVA 2025 + € 300.307,18 

 

Die Reduzierung des Haushaltspotentiales im 1. Nachtragsvoranschlag 2025 ergibt sich im Großen 

und Ganzen aus: 

Mehrausgaben: 

MVAG 221 Personalaufwand (Abfertigung 60K) + € 61.300,00 

MVAG 222 Sachaufwand + € 189.100,00 
  (Hochwasser 60K, Naturfreunde 10K, Straßen 12K, Lichtservice 12K, Str.-bel. 10K,Schloss 16K, und viele kleinere Ansätze)

  

MVAG 224 Finanzaufwand + € 5.000,00 

  Gesamterhöhung (SU22) + € 255.400,00 

 

Auf der Einnahmenseite ergeben sich im 1. NTVA 2025 allerdings auch einige Veränderungen zum 

positiven, welche im Entwurf ersichtlich sind. 

 

An Darlehensaufnahmen wird für den Ankauf des HLF2 für die FF Edlach ein Darlehen in Höhe von 

€ 158.000,-- (davon € 30.000,-- als Eigenmittelersatzdarlehen für die FF Edlach) notwendig. 

 

Der 1. Nachtragsvoranschlag lag in der Zeit von 16.09.2025 bis 30.09.2025 zur allgemeinen Einsicht-

nahme auf. Es wurden keine Eingaben eingebracht.  

 

Antrag: Der 1. Nachtragsvoranschlag 2025 möge beschlossen werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

1.2. FREIWILLIGE FEUERWEHR EDLACH - DARLEHENSAUFNAHME HLF 2 
 

Zur Finanzierung des Ankaufes des HLF2 ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von € 158.000,-

- (davon € 30.000,-- als Finanzierungsvorschuss für die FF Edlach) vorgesehen. 

Die Finanzabteilung hat eine Ausschreibung durchgeführt und wurden 7 Banken eingeladen. Es sind 

3 Angebote wie folgt eingelangt: 
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Aufgrund der besseren Planbarkeit ergeht folgender 

  

Antrag: Das Angebot der Raiba Region Wiener Alpen mit einem Fixzinssatz von 3,15% 

  auf 10 Jahre möge angenommen werden. 

Beschluss:  Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.3. GEMDAT NÖ, ANKAUF „AUFGABEN-APP – TRAUDE“ 
 

Der Vorsitzende berichtet, dass die Verwaltung von Anbringen an die Gemeinde zukünftig transpa-

renter und nachvollziehbarer gestaltet werden soll. Aufgaben und Arbeitspakete entsprechend zu do-

kumentieren und transparent verfolgen zu können wäre mit der Software der Firma Gemdat NÖ na-

mens „TRAUDE“ - die effiziente Aufgaben-App - möglich. 

Die Highlights im Überblick 

 Sekundenschnelle Aufgabenerfassung per Smartphone 

 Übersichtliche Aufgabenverwaltung inkl. Foto- und GPS-Dokumentation 

 Effiziente Zusammenarbeit in Gemeinden, Schulen und Unternehmen  

 Unlimitierte Benutzeranzahl 

 Keine aufwändigen Schulungen notwendig 

 Traude ist sehr flexibel 
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Mit TRAUDE kann man mit wenigen Klicks den festgestellten Mangel mit dem Smartphone erfassen, 

mit Fotos und GPS-Koordinaten dokumentieren und über vordefinierte Kategorien zielgerichtet an die 

jeweils zuständige Person weiterleiten. Diese wird aktiv über die neue Aufgabe informiert, kann sie 

selbst erledigen oder an andere User im System delegieren. Alle Schritte sind in TRAUDE dokumen-

tiert und können im Nachhinein eingesehen werden.  

Natürlich wir man auch aktiv informiert, wenn das gemeldete Problem erledigt worden ist – inkl. Fo-

todokumentation. Man kann beliebige Personen als Benutzer in TRAUDE einbinden. Alle Personen, 

von denen man annimmt, dass sie beim Melden von Missständen oder bei deren Behebung behilflich 

sein können.  

Die Anzahl der Anwender ist unbeschränkt, dadurch entstehen keine Mehrkosten. TRAUDE kann 

aber nicht nur für den Mängelbehebungsprozess eingesetzt werden. Der Fantasie sind keine Grenzen 

gesetzt. Wenn man z.B. die Verwaltung darüber informieren möchte, dass bestimmte Unterlagen vor-

zubereiten sind oder etwas zu besorgen ist – mit TRAUDE gelingt das mühelos! Derartige Prozesse 

kann man ganz einfach selbst einrichten.  

Die Kosten für die Anschaffung belaufen sich einmalig auf € 2.340,-- und monatlich auf € 150,-- für 

Wartung und Updates. Für die Ersteinrichtung werden € 155,-- pro Stunde nach Aufwand in Anrech-

nung gebracht – alle Beträge exkl. 20 % USt. 

Die Verwaltung hat am 3.9.2025 vormittags gemeinsam mit Vzbgm. Mag. Sillar und GGR Mag. Le-

dolter einen kurzen Überblick über die Software durch die Gemeinde Reisenberg per Zoom Konferenz 

erhalten. Weiters wurden durch die Verwaltung Gespräche mit anderen Gemeinden geführt, welche 

die TRAUDE App nutzen (Wimpassing, Trumau). Beide Gemeinden empfehlen die Nutzung. Es be-

steht die Möglichkeit, für einmalig € 250,-- das Programm einen Monat zu testen.  

 

Antrag: Das Programm soll einen Monat getestet und im Falle einer positiven Bewertung durch 

die Verwaltung der Ankauf der App genehmigt werden.  

Beschluss: Mit drei Stimmenthaltungen – GR Loibl, GR Weitzbauer, GR Tisch – angenommen.  

 

 

 

1.4. UMWELTFÖRDERUNGEN - ANNAHMEERKLÄRUNGEN 

1.4.1. NÖ WASSERWIRTSCHAFTSFONDS - WVA BA07 SCHEEDHOF 

Der NÖ Wasserwirtschaftsfonds übermittelt mit Schreiben vom 23. Jänner 2025 die Zusicherung der 

Fördermittel aus dem NÖ Wasserwirtschaftsfonds betreffend der WVA Reichenau – Scheedhof, 

BA 07. 

Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf € 289.800,00, die vorläufige Gesamtförderung wird 

im Ausmaß von € 115.920,00 als zur Gänze nicht rückzahlbarer Beitrag gewährt. Die dazu entspre-

chende Annahmeerklärung befindet sich in der Anlage 1. 
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1.4.2. NÖ WASSERWIRTSCHAFTSFONDS – BA 9 HOCHWASSERSOFORTMAßNAHME 

Der NÖ Wasserwirtschaftsfonds übermittelt mit Schreiben vom 3. Juli 2025 die Zusicherung der För-

dermittel aus dem NÖ Wasserwirtschaftsfonds für die Behebung der Hochwasserschäden betreffend 

die Sanierung der WVA Transportleitung, BA 09. 

Es werden für das Bauvorhaben WVA Reichenau, Hochwassersofortmaßnahmen unter Zugrundele-

gung von Investitionskosten in Höhe von € 136.200,00 nicht rückzahlbare Förderungsmittel aus dem 

NÖ Katastrophenfonds in Höhe von € 40.860,00 zugesichert. 

Die endgültige Höhe der Förderung wird im Zuge der Kollaudierung und Endabrechnung festgestellt. 

Die dazu entsprechende Annahmeerklärung befindet sich in Anlage 2. 

 

1.4.3. BM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT – BA 9 HOCHWASSERSOFORTMAßNAHME 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Was-

serwirtschaft übermittelt mit Schreiben vom 21. Mai 2025 die Zusicherung der Fördermittel für die 

Behebung der Hochwasserschäden betreffend die Sanierung der WVA Transportleitung, BA 09. 

Es werden für das Bauvorhaben WVA Reichenau, Hochwassersofortmaßnahmen unter Zugrundele-

gung von Investitionskosten in Höhe von € 136.200,00 Förderungsmittel in Höhe von € 27.240,00 

ausbezahlt. Die dazu entsprechende Annahmeerklärung befindet sich in Anlage 3. 

 

Antrag: Die Annahmeerklärungen zu den Punkten 1.4.1., 1.4.2. und 1.4.3. mögen beschlossen 

werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

1.5. WASSERVERSORGUNGSANLAGE TRAUTENBERG 
 

1.5.1. AUFTRAGSVERGABE PLANUNGSLEISTUNGEN 

Die Firma Rusaplan GmbH., 2880 Kirchberg/Wechsel, welche die Gemeinde seit Jahren in Sachen 

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung betreut soll auch das Projekt „Wasserversorgung Rei-

chenau – Leitungsbau Trautenberg“ übernehmen. Dazu das Angebot der Firma Rusaplan GmbH. mit 

einem Nettobetrag in Höhe von € 98.280,25 vor. Darin enthalten sind: 

 Grundlagenermittlung 

 Entwurf bzw. generelles Projekt 

 Einreichung 

 Detailplanung 

 Leistungsverzeichnisse 

 Vergabe der Leistungen 

 Örtliche Bauaufsicht 

 Förderabwicklung 
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Der Vorsitzende stellt folgenden 

 

Antrag: Der Auftrag möge wie im Sachverhalt beschrieben zum Angebotspreis von 

€ 98.280,25 netto an die Firma Rusaplan GmbH., 2880 Kirchberg/Wechsel, vergeben 

werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.5.2. AUFTRAGSVERGABE BAUARBEITEN 

Die Firma Rusaplan hat die Erd- und Baumeisterarbeiten sowie Rohr- und Materiallieferungen für das 

Projekt „Leitungsbau Trautenberg“ bereits in einem „NICHT OFFENEN VERFAHREN“ ausgeschrie-

ben und erfolgte die Angebotsöffnung am 12.08.2025 im Gemeindeamt Reichenau. Folgende acht 

Firmen wurden zur Angebotsabgabe eingeladen: 

Porr, Swietelsky, Lackner, Strabag, Uhl Bau, Klöcher, Pusiol, Holzgethan 

 

Es sind vier Angebote eingelangt (alle Preise exkl. MwSt.): 

1 Franz Lackner Gmbh., 2851 Krumbach € 449.951,22 

2 Porr Bau GmbH., 2640 Enzenreith € 514.365,43 

3 Swietelsky AG., 2620 Natschbach-Loipersbach € 547.062,23 

4 Strabag AG, 7341 St. Martin € 678.438,15 

Die Angebote wurden formal und inhaltlich geprüft und für in Ordnung befunden. Mit der Firma Lack-

ner GmbH. wurde ein Aufklärungsgespräch geführt und teilte diese mit, dass es bei der Bearbeitung 

des Angebotes keinerlei Unklarheiten gegeben hat und sämtliche Angaben der Ausschreibung klar 

für die Kalkulation waren. Dem Bieter wurde mitgeteilt, dass die rechnerische Angebotsprüfung keine 

Rechenfehler ergeben hat. Sämtliche Vorgaben die Abwicklung das Bauvorhaben (Bauprogramm, 

Bauzeit, Termine, usw.) sowie die Einheitspreise betreffend sind unstrittig. 

 

Antrag: Der Auftrag möge zum Bestpreis von € 449.951,22 an die Firma Franz Lackner GmbH., 

2851 Krumbach, vergeben werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen.  

 

 

1.5.3. DARLEHENSAUFNAHME 

Für vorliegendes Wasserleitungsprojekt wurde eine veranschlagte Darlehensausschreibung für ein 

Darlehen in Höhe von € 600.000,-- durchgeführt. 6 Banken wurden zur Angebotslegung eingeladen. 

Es sind 3 Angebote wie folgt eingelangt: 
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Aufgrund der besseren Planbarkeit ergeht folgender 

  

Antrag 1: Das Angebot der Raiba Region Wiener Alpen mit einem Fixzinssatz von 3,15% 

  auf 10 Jahre möge angenommen werden.  

Beschluss: Mit einer Gegenstimme – GGR Ing. Adlboller – angenommen.  

 

Antrag 2: Weiters möge der Gemeinderat die Bedeckung des Schuldendienstes unter Berück-

sichtigung kostendeckender Gebühren beschließen.  

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

1.5.4.  GRUNDBENÜTZUNGSÜBEREINKOMMEN -  KAMMER FÜR ARBEITER UND ANGE-
STELLTE IN NÖ 

Mit der Kammer für Arbeiter- und Angestellte muss ein Grundbenützungsübereinkommen für den auf 

Grund der Kammer zur Verlegung gelangenden Teiles der Versorgungsleitung Trautenberg abge-

schlossen werden. Das Entgelt für die Grundbenützung richtet sich nach den Tarifsätzen der 

NÖ. Landeslandwirtschaftskammer. Die Trasse wurde mittlerweile abgeändert und einvernehmlich 

neu festgelegt. Das Grundbenützungsübereinkommen liegt dem Protokoll als Anlage 4 bei. 

 

Antrag: Das Grundbenützungsübereinkommen möge wie vorliegend genehmigt werden. 

 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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1.5.5. GRUNDBENÜTZUNGSÜBEREINKOMMEN PREINER BACH - REPUBLIK ÖSTERREICH, 
ÖFFENTL. WASSERGUT 

Auch mit der Republik Österreich, in Zuständigkeit für das „Öffentliche Wassergut“ ist ein Grundbe-

nützungsübereinkommen für vorliegendes Projekt abzuschließen. Die Inanspruchnahme durch die 

Marktgemeinde Reichenau an der Rax erfolgt kostenlos. 

 

Antrag: Das Grundbenützungsübereinkommen wie in Anlage 5 enthalten, möge genehmigt 

werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

1.6. WILDBACH- UND LAWINENVERBAUUNG – „PROJEKT PREINER BACH – SANIERUNG“ 

Der Vorsitzende berichtet von der Begehung des Preiner Baches gemeinsam mit der Wildbach- und 

Lawinenverbauung betreffend die Sanierung der Schäden nach dem Unwetterereignis im Septem-

ber 2024. Dazu sind eine Vielzahl an Schadensmeldungen durch Anrainer eingegangen, welche ent-

sprechend vor Ort besichtigt und – sofern es die öffentliche Hand betrifft – miteinbezogen werden. 

Die Gemeinde hat dazu am 18.06.2025 einen „Verbauungsantrag“ mit der Bitte um fachliche und 

finanzielle Unterstützung in Form eines Sanierungsprojektes gestellt. Ziel ist die Wiederherstellung 

der Schutzwirkung im Bereich der Siedlungsgebiete und der Infrastrukturanlagen. Die Projektkosten 

werden sich auf insgesamt € 100.000,-- belaufen. Die Umsetzung soll im Herbst 2025 beginnen. 

Die Finanzierung gestaltet sich wie folgt: 

Bund  55 % € 55.000,-- 

Land NÖ. 15 % € 15.000,-- 

Gemeinde 30 % € 30.000,-- 

Gesamt: 100 % € 100.000,-- 

 

Antrag: Der Gemeindeausschuss möge die Zustimmung zum oben beschriebenen Projekt der 

  Sanierung des Preiner Baches geben. 

Beschluss: Einstimmig angenommen.  

1.7. GEMEINSCHAFT STRANDBAD EDLACH – PACHTVERTRAG 

Die „Gemeinschaft Strandbad Edlach“ ersucht um einen erweiterten Pachtvertrag für das Strandbad 

Edlach. Pachtgegenstand soll das Eingangsgebäude samt Inventar, die eigentliche Badeanlage mit 

Schwimmbecken, Kabinen, Duschen, Liegewiese samt Inventar und technischen Einrichtungen so-

wie die Gartenanlage vor dem Strandbad Edlach sein. Der Pachtvertrag wird per 01.06.2025 auf 

unbestimmte Zeit abgeschlossen. Der Pachtzins beträgt jährlich € 3.000,-- netto zzgl. 20 % USt. und 

ist am 15. Juli fällig. 

GR Silva verlässt um 20:27 die Sitzung.  

Antrag: Der Pachtvertrag möge wie in Anlage 6 enthalten beschlossen werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen.   

GR Silva kehrt um 20:30 in die Sitzung zurück. 
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1.8. VERORDNUNGEN „30 KM/H ZONEN“  

Derzeit sind auf vereinzelten Straßenabschnitten wie beispielsweise in der Schulgasse örtliche Ge-

schwindigkeitsbeschränkung verordnet. Teilweise sind kleinräumige Zonenbeschränkungen kundge-

macht. Es ist beabsichtigt, die bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen in zusammenhän-

gende Zonen zu integrieren und neben der Verkehrssicherheit auch die Einheitlichkeit und somit auch 

die Begreifbarkeit zu verbessern. Daher ist auf Teilen des Gemeindestraßennetzes eine 30 km/h-

Geschwindigkeitsbeschränkung einzurichten. 

 

Antrag: Es möge für sämtliche Kraftfahrzeuge in den zusammenhängenden Zonen eine 

30 km/h Zone verordnet werden. Die dazu notwendige Verordnung liegt dem Protokoll 

als Anlage 7 bei. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

1.9. SUBVENTIONSANSUCHEN 

1.9.1. NÖ BERG- UND NATURWACHT 

Die NÖ. Berg- und Naturwacht, 2640 Gloggnitz, ersucht um Subvention für die Mitfinanzierung der 

Erhaltung der Rastplätze, Dienstgänge, Dienstbekleidung und die notwendigen Schutzimpfungen der 

aktiven Mitglieder. Die Belege für die Aufwendungen sind jederzeit einsichtig. Weiters bietet uns die 

NÖ. Berg- und Naturwacht kostenlose Reinigungsaktionen im Gemeindegebiet auf Zuruf an. 

GR Budin verlässt um 20:43 die Sitzung. 

Antrag: Der NÖ. Berg- und Naturwacht möge eine Subvention in Höhe von € 1.000,--  

   zuerkannt werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

1.9.2. AUTONOMES FRAUENHAUS NEUNKIRCHEN 

Das Autonome Frauenhaus Neunkirchen ersucht in seiner Eigenschaft als Gewaltschutzzentrum um 

finanzielle Unterstützung für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes. 

 

Antrag: Dem Autonomen Frauenhaus Neunkirchen möge eine finanzielle Unterstützung in 

   Höhe von € 400,-- zuerkannt werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen.  

GR Budin kehrt um 20:44 in die Sitzung zurück. 

1.9.3. HAUSKRANKENPFLEGE PAYERBACH 

Die Hauskrankenpflege Payerbach/Reichenau feiert das 55-jährige Jubiläum und ersucht um finan-

zielle Unterstützung für die Feier, da deren Mittel begrenzt sind. Erwartet werden in etwa 50 – 60 

Personen, die zu Würsteljause und Kaffee eingeladen werden sollen. 

 

Antrag: Der Hauskrankenpflege Payerbach/Reichenau möge eine finanzielle Unterstützung für 

die Jubiläumsfeier in Höhe von € 200,-- zuerkannt werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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1.9.4. DART CLUB BULLY BULLCHECKER 

Der Dart Club Bully Bullchecker möchte im März 2026 ein Dart-Turnier der Gold-Kategorie im Schloss 

Reichenau veranstalten. Die vom Bürgerservice berechnete reguläre Miete für diese Veranstaltung 

beläuft sich auf knapp € 1.300,-. Der Dart Club ersucht um Subventionierung bzw. um teilweisen 

Erlass der Miete.  

 

Antrag: Dem Dart Club Bully Bullchecker möge das Schloss für die Veranstaltung um pauschal 

€ 900,- inkl. MwSt. vermietet werden.  

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

1.10. SCHLOSS REICHENAU – TON- UND LICHTANLAGE 

Der Vorsitzende berichtet, dass sowohl die Ton- als auch die Lichtanlage im Schloss Reichenau tech-

nisch überholt sind und über eine Neuanschaffung nachgedacht werden soll. Die bestehende Tonan-

lage kann lt. Bauhofleiter nicht mehr in Betrieb genommen und für Veranstaltungen genutzt werden. 

Im NVA sind € 35.000,00 für die Tonanlage vorgesehen und auch vom Amt der NÖ Landesregierung 

genehmigt. Die Finanzierung soll über KIP-Mittel und Grundverkauf erfolgen.  

Es wurden zwei Firmen eingeladen, die sich vor Ort ein Bild des Status Quo machten und unter-

schiedliche Konzepte und Angebote vorgelegt haben. Im Gemeindevorstand wurde beschlossen, den 

Ankauf der Lichtanlage wie angeboten zu empfehlen. Bzgl. Tonanlage wurde beschlossen, dass 

durch die Amtsleitung sowohl technisch (ausgelegt auf Sprachakustik) als auch finanziell reduzierte 

Angebote beider Anbieter eingeholt werden sollen. Diese Angebote liegen vor.  

Firma Etrex, 1160 Wien 

  Lichtanlage:   € 14.140,00 exkl. MwSt. inkl. Montage 

  Tonanlage Anbot neu: € 24.360,00 exkl. MwSt. inkl. Montage (alt: € 37.912,00) 

  GESAMT:   € 38.500 exkl. MwSt. (alt: € 52.052,00) 

Firma Lackner, 2500 Baden 

  Lichtanlage:   € 12.424,00 exkl. MwSt. exkl. Montage 

  Tonanlage Anbot neu: € 22.150,65 exkl. MwSt. exkl. Montage (alt: € 33.016,48) 

  Montage:   €   6.865,00 exkl. MwSt.  

  GESAMT:   € 41.439,65 exkl. MwSt. (alt: € 52.305,48) 

 

Bei der Firma Lackner wurden optional 2 Stk. drehbare Scheinwerfer mitangeboten, um eine flexible 

Ausleuchtung des Saals zu ermöglichen. Die Kosten dafür belaufen sich auf € 1.700,00 exkl. MwSt.  

 

Antrag: Sowohl die Licht- als auch die Tonanlage im Schloss sollen erneuert und der Auftrag 

an die Fa. Etrex aus Wien vergeben werden.   

Beschluss: Einstimmig angenommen.  
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1.11. BADER WAISSNIX SCHLÖSSL - INSTALLATION VON WC-ANLAGEN 

Der Vorsitzende berichtet, dass das Gebäude für Veranstaltungen genutzt werden könnte. Daher ist 

auch der Bedarf für die Installation einer WC-Anlage gegeben.  

Für die Installation der WC-Anlage liegen zwei Angebote vor: 

Fa. Schneider aus Payerbach € 9.092,90 exkl. 20% MwSt.  

Fa. Heizbär aus Ternitz  € 11.604,88 exkl. 20% MwSt. 

Grabarbeiten sind nicht inkludiert. Fliesen-, Maurer- und restliche Arbeiten sollen vom Bauhof vorge-

nommen werden. Der Anschluss für den Kanal muss bis zur Schulgasse gegraben werden. Die ge-

naue Lage der Wasserzuleitung muss noch eruiert werden.  

 

Antrag: Der Auftrag möge an die Fa. Schneider vergeben werden.  

Beschluss:  Einstimmig angenommen.  

 

1.12. BLACKOUT – KV DER FA. ELEKTROTECHNIK POLLERES FÜR DAS GEMEINDEAMT 

Der Vorsitzende berichtet, dass für den Fall eines Blackouts eine „Sicherheitsinsel“ geschaffen wer-

den soll. In Frage kämen dafür das Gemeindeamt und die Mittelschule. Für das Gemeindeamt liegt 

an Kostenvoranschlag für die notwendigen Elektroinstallationsarbeiten der Fa. Elektrotechnik Polle-

res aus Reichenau/Rax vor. Im Gemeindevorstand wurde besprochen, dass ein aufklärendes Ge-

spräch mit der Fa. Polleres geführt werden soll. Dieses Gespräch fand am 25. September im Beisein 

von Bürgermeister, Gemeindevorstandsmitgliedern, Bauhofleiter und Amtsleiter-Stv. statt und wurden 

die technischen Details besprochen und der Bedarf bzw. die Wünsche der Gemeinde offengelegt. 

Die Fa. Polleres wird ein technisch angepasstes Angebot übermitteln, sodass das Gemeindeamt mit 

einem passenden Notstromaggregat im Falle eines Blackouts als Sicherheitsinsel fungieren kann. 

Für eine Beschlussfassung wird die Thematik in den nächsten Sitzungslauf verschoben.   

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

1.13. VEREINSSUBVENTIONEN – ÄNDERUNG/AUFNAHME 
 

Im für Vereine zuständigen Ausschuss und im Gemeindevorstand wurde beschlossen, dass das Ver-

eins-Subventionssystem überarbeitet werden soll, um einerseits Kosten zu sparen und andererseits 

Leistung und Vereinsleben höher zu fördern.  

 

Das gesamte Subventionssystem soll für 2026 in einer Arbeitsgruppe überarbeitet werden.  
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Weiters beantragt der Vorsitzende folgende Änderungen ab 2025: 

SC Neupack Hirschwang  

Die Jugendförderung soll von € 100 auf € 500 angehoben werden. 

 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

  Dartsclub Bully Bullchecker  

Es sollen € 140 Veranstaltungssubvention + € 100 Jugendförderung zugesprochen 

werden. 

 

Beschluss: Einstimmig angenommen.  

 

  MFC Höllental  

Es soll die Basissubvention von € 150 gewährt werden.  

 

Beschluss:   Mit einer Gegenstimme – GR Budin - angenommen. 

 

  Infinity Keep Dogs Alive  

Es soll eine einmalige “sonstige Subvention” von € 150 gewährt und im Jahr 2026 die 

laufende Vereinstätigkeit geprüft werden.  

 

Beschluss: Mit fünf Gegenstimmen – GR Scharfegger, GR Gschaider, GR Loibl, GR 

Weitzbauer, GR Tisch – angenommen.  

 

 

2. GEMEINDERATSANGELEGENHEITEN – NICHT ÖFFENTLICHER TEIL: 
 

2.1. ANTRAG AUF ALTERSTEILZEIT 

Siehe Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung. 

2.2. ERSUCHEN UM HÖHERE EINSTUFUNG 

Siehe Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung. 

2.3. VERWALTUNG – NEUAUFNAHME IM BAUAMT 

Siehe Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung. 

 

 

Nachdem keine Wortmeldung mehr erfolgt, dankt der Vorsitzende allen Erschienenen und schließt 

um 21:35 Uhr die Sitzung. 
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